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Fast 2000 Euro Schaden, das ist kein
Pappenstiel. Verursacht wurde dieser
möglicherweise von einem Boot der
Wasserschutzpolizei, das in eine drei
Zentimeter starke Eisflä-
che fuhr und eine Eis-
platte mit Karacho auf
das Ruderblatt eines Se-
gelbootes drückte. „Mög-
licherweise“ deshalb,
weil der Eigner das letzt-
endlich nicht beweisen
kann und an ihm dum-
merweise die gesamte
Beweispflicht hängt. Da
helfen alle seine Anga-
ben und Beobachtungen
nicht, auch wenn für ihn
Ursache und Wirkung in
diesem Fall ganz klar auf der Hand lie-
gen. Hat er den Vorfall doch hautnah
miterlebt. Denn für das Gericht gilt, dass
dieser Kausalzusammenhang nicht
automatisch hergestellt werden kann:
Eine Eisscholle erzeugt eben nicht auto-
matisch einen Schaden am Ruderblatt,
während eine Schiffskollision wohl per
se eine Schramme mit sich bringt.

Die Kausalität zu beweisen wäre dem
Eigner wohl nur gelungen, wenn ein
weiterer Zeuge neben ihm gestanden
wäre oder er eine Kamera dabei gehabt
hätte, um dokumentieren zu können,
wie das Boot der WaPo die Eisplatte auf
sein Boot gedrückt hat. Und so kann sich
das für die Bootsbesatzung des Polizei-
bootes zuständige Regierungspräsi-
dium ganz einfach auf den Standpunkt
zurückziehen, der Schaden kann ja frü-
her und von jemand anders verursacht
worden sein.

Das Regierungspräsidium tritt deshalb
hier auf, weil es in Vertretung des Lan-
des sozusagen der Gegner des Eigners
ist, der seine Klage also nicht gegen den
Schiffsführer führt. Als Amtshaftung
bezeichnet man das, während Schiffs-
führer und Besatzung in diesem Fall zu
Zeugen werden.

Beweisen müsste der Eigner auch noch

Jeder macht Fehler
können, dass das Verhalten der WaPo
dem Artikel 1.03 (2 b) der Bodensee-
Schifffahrts-Ordnung: . . . Schiffsführer
haben alle Vorsichtsmaßnahmen zu

treffen, welche die allge-
meine Sorgfaltspflicht oder
die berufliche Übung ge-
bieten, um insbesondere b)
Beschädigungen anderer
Fahrzeuge und Schwimm-
körper . . . zu vermeiden
widerspricht sowie dass
eine Pflichtverletzung vor-
liegt, die Ursache für den
Schaden ist. Als Grund für
die Eisfahrt wurde daher
sofort angegeben, dass
man das Eis und die Si-
cherheitslage in der Ma-

rina habe kontrollieren und deshalb in
die Eisfläche haben fahren müssen. Für
mich eine spannende Frage, ob das
wirklich die Aufgabe der WaPo in einem
Privathafen ist, die letztlich zur eher
theoretischen Fragestellung führt: Ge-
hört der Hafen zum See oder nicht?

Angesichts dieser vertrakten Rechtslage
ärgert den Eigner dieser Vorfall zurecht
und übermaßen wie jeden wahrschein-
lich von uns, der sich sagt, dass man zu
seinen Fehlern stehen muss. Doch das
hätte wohl einen Präzedenzfall schaffen
können. Und so kann man nur still ver-
muten, dass den Beamten wohl ein
Maulkorb verpasst wurde. Denn die
schienen zu Anfang durchaus gewillt,
den Schaden im Sinne des Eigners zu re-
gulieren.

Die Frage der Kausalität und die nach ei-
ner möglichen Pflichtverletzung sind
also hier die Knackpunkte, die uns ein-
mal mehr zur Schlussfolgerung kom-
men lassen: Vor Gericht und auf hoher
See (oder nur im Hafen) sind wir allein
in Gottes Hand – auch wenn der zu-
ständige Richter in diesem Fall ange-
sichts der Rechtslage mit einem Kom-
promiss wohl eine faire Entscheidung
getroffen hat.

Lesen Sie dazu den Bericht Seite 19.
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